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Datum

05.05.2025

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) und
des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG);
Wasserkraftanlage „Böbrachmühle" am Rothbach, Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, des
Herrn Konrad Müller, Poschinger Hütte 5, 93471 Arnbruck

Anlagen; 1 Ausfertigung des Bescheides vom 05.05.2025
1 Plansatz - g. R. -
1 Empfangsbekenntnis - g. R. -

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten, gemäß Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG die beiliegende Ausfertigung des Bescheides bei der
Gemeinde Böbrach zwei Wochen zur Einsicht auszulegen, Ort und Zeit der Auslegung ortsüblich be
kannt zu machen und in der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, dass mit dem Ende der Aus
legungsfrist der Bescheid gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt gilt.

Wir weisen daraufhin, dass gemäß Art. 27a Abs. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(BayVwVfG) der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung sowie beiliegende Ausfertigung des Be
scheides innerhalb der Auslegungsfrist zusätzlich auch im Internet veröffentlicht werden soll. In der
öffentlichen oder ortsüblichen Bekanntmachung ist die Internetseite anzugeben (Art. 27a Abs. 2
BayVwVfG).
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Das Landratsamt Regen bittet, nach Ablauf der Frist die ordnungsgemäße Auslegung und Bekanntma
chung zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

Kraus

Regierungsdirektor


